
Welche rechtlichen und steuerlichen Aspekte müssen 
Sie bei der Beendigung Ihrer GmbH beachten? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

die Gründe für die Beendigung einer GmbH können vielfältig sein: Vielleicht besteht der ursprüngliche Gesell-
schaftszweck nicht mehr, oder die Geschäfte haben sich anders entwickelt als erhofft. Die Beendigung erfolgt 
dann in drei Schritten: von der Auflösung über die Abwicklung (sog. Liquidation) bis hin zur Vollbeendigung.  

Die Auflösung der GmbH kann je nach Einzelfall auf Initiative der Gesellschafter bzw. eines Dritten erfolgen 
oder auch „automatisch“, wenn der Gesellschaftsvertrag dies vorsieht. Sie bewirkt noch nicht das Erlöschen 
der Gesellschaft, sondern lediglich die Beendigung der werbenden Tätigkeit. An die Auflösung schließt sich in 
der Regel das Liquidationsverfahren an, sofern noch Gesellschaftsvermögen vorhanden ist. Erst danach kann 
die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister eingetragen werden (Vollbeendigung).   

Während der Beendigung der GmbH sind besondere buchhalterische und steuerliche Pflichten zu beachten: 
So muss beispielsweise zu Beginn eine Liquidationseröffnungs- und zum Ende eine Liquidationsschlussbilanz 
erstellt werden, um nur einige der Formalien zu nennen.   

 

In der Infografik auf der nächsten Seite erhalten Sie einen Überblick über die verschiede-
nen Schritte bei der Beendigung einer GmbH und die unterschiedlichen Aufgaben, die sich 
hierbei stellen. Für Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 
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